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Dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Bürgerstiftung konnte 
das Sommerferienlager für etwa 
20 Kinder und Jugendliche aus 
Schwerin starten. Geplant sind 
Aktivitäten wie der Besuch der 
Lieper Burg und des Rostocker 
Zoos sowie gemeinsame Lager-
feuerabende. Ziel ist es, die Kom-
munikation zu fördern und die 
Akzeptanz und Toleranz unter 
den Kindern und Jagendlichen zu 
stärken, die aus unterschiedlichen  
Herkunftsländern stammen. Eini-
ge von ihnen haben körperliche 
oder geistige Einschränkungen.

Das Projekt „Kinder- und Jugendli-
che brauchen Urlaub – Natur- und 
Umweltbildungsstätte“ des Jugend- 
und Freizeitzentrums „bus stop“ der 
DRK ist eines von 12 Projekten, die 
in diesem Jahr durch die Bürgerstif-
tung unterstützt wurden. Der stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende 
der Bürgerstiftung, Stephan Nolte 
übergab am 6. August 2024 den 
symbolischen Scheck über 1.000 
Euro an Ute Klahre (Projektverant-
wortliche beim DRK Kreisverband 
Schwerin e. V.)
Die Förderung von Toleranz und 
demokratischem Miteinander stand 
in diesem Jahr im Vordergrund bei 
der Vergabe der Stiftungsmittel. 
„Die Resonanz auf unseren Auf-
ruf und unsere Online-Veröffentli-
chungen war in diesem Jahr so groß 
wie noch nie. Es wurden 24 Anträge 
mit einem Gesamtvolumen von über 

93.000 € eingereicht. Wir freuen 
uns riesig, dass so viele Vereine die 
Bürgerstiftung um Unterstützung 
gebeten haben. Unsere Stiftung hat 
offenbar mittlerweile einen festen 
Platz im gesellschaftlichen Leben in 
Schwerin“, so der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der Stiftung.
Trotz der großen Anzahl an Anträ-
gen musste die Stiftung viele för-
derfähige Projekte ablehnen, denn 
das Gesamtbudget betrug in 2024 
nur 18.000 Euro. 
Diese Entwicklung unterstreicht den 
dringenden Bedarf an zusätzlichen 
Spenden. „Die Schweriner Bürger-

stiftung wurde zwar mit öffentli-
chen Mitteln - dem Überschuss der 
Bundesgartenschau 2009 - errich-
tet, sollte jedoch durch private 
Zustiftungen und Spenden weiter 
wachsen, um noch mehr Projekte 
fördern zu können. Wir bitten daher 
die Bürgerinnen und Bürger der Lan-
deshauptstadt um finanzielle Unter-
stützung unserer Bürgerstiftung - 
sei es durch eine Zustiftung zum 
Stiftungskapital oder eine Spende 
für die vielen förderungswürdigen 
Projekte“, betonte Nolte.
Das Kapital der Bürgerstiftung 
in Höhe von 1,6 Millionen Euro 

stammt aus dem Überschuss der 
Bundesgartenschau (BUGA) 2009. 
Die jährlichen Verfügungsmittel 
ergeben sich aus den Ausschüt-
tungen durch Spenden und die Verz-
insung des Stiftungskapitals.
Der Stiftungsvorstand, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Fraktionen der Stadtvertretung, 
entscheidet einmal im Jahr über die 
Vergabe der Fördermittel.
Interessierte finden die Bankver-
bindung der Stiftung online unter 
schweriner-buergerstiftung.de. Die 
Stiftung ist berechtigt, Spendenbe-
scheinigungen auszustellen.

Große Resonanz auf Förderaufruf der Schweriner Bürgerstiftung 

Zusätzliche Spenden dringend benötigt

Freuen sich auf ihre Urlaubswoche: Ute Klahre (Projektverantwortliche beim DRK Kreisverband Schwerin e. V.), ihr Team 
und ihre Freizeitkinder.                                                                                 Foto © Landeshauptstadt Schwerin

Nicht nur die Teilnahme am Unter-
richt und an Schulprüfungen ist 
an Schulen in öffentlicher Träger-
schaft unentgeltlich. Das gilt in 
der Regel auch für die Lernmittel 
unter anderem für Schulbücher. 

Gesetzliche Grundlage dafür ist 
§ 54 Absatz 2 des Schulgesetzes 
M-V. Dennoch bestehen regelmä-
ßig Unklarheiten über den jähr-
lichen maximalen Kostenbeitrag 
von bis zu 30,68 €, den Schulen 

erheben können. Die Landeshaupt-
stadt Schwerin hat deshalb auf 
dem Stadtportal eine Übersicht mit 
allen Informationen rund um die 
Lernmittelfreiheit zusammenge-
stellt. Hier finden Eltern antworten 

auf Fragen wie: Welche Lernmittel 
fallen unter die Lernmittelfreiheit? 
Muss ich für Schulbücher bezah-
len? Was ist bei einem Schul-
wechsel innerhalb Schwerins oder 
innerhalb des Landes MV?

Lernmittelfreiheit an öffentlichen Schulen
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Wichtiger Hinweis

Der Zugang zum Stadthaus ist 
außer an Montagen nur mit vorhe-
riger Terminvereinbarung möglich. 
Termine für alle Dienstleistungen 
im Bürgerservice, Dokumentenser-
vice und Standesamt können unter  
www.schwerin.de/terminvergabe 
gebucht werden. 
Weitere Informationen zu den 
telefonischen Erreichbarkeiten 
der Fachdienste sind unter www.
schwerin.de/oeffnungszeiten ein-
sehbar.
Für die Kfz-Zulassungs- und Füh-
rerscheinstelle in Schwerin-Süd 
sind vorherige Online-Terminver-
einbarungen notwendig, die unter  
www.schwerin.de/terminvergabe 
gebucht werden können. Alterna-
tiv können Termine auch unter der 
Behördennummer 115 vereinbart 
werden. 
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Schönheitskur für BUGA-Skulpturen
Der Zahn der Zeit hat an ihnen 
genagt: An vier Holzskulpturen der 
Landeshauptstadt Schwerin stehen 
in den nächsten Monaten umfas-
sende Sanierungsmaßnahmen an. 
Die beliebten Skulpturen sind im 
BUGA Jahr 2009 aufgestellt wor-
den. Die Sanierung zielt darauf ab, 
die Kunstobjekte für die nächsten 
Jahre zu erhalten und ihre Schön-
heit wiederherzustellen.

„Kunst im öffentlichen Raum ist für 
mich ein fester und herausragender 
Bestandteil von Stadtkultur, der in 
besonderer Weise zur Identifikation 
der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer 
Stadt beiträgt. Den Bestand dau-
erhaft zu erhalten, ist daher eine 
wichtige Aufgabe der Verwaltung, 
erst Recht vor dem Hintergrund des 
UNESCO-Welterbes“, erklärt Kulturde-
zernent Silvio Horn dazu. 
Die betroffenen Skulpturen sind:
• „Florales Wesen“ von Günter 
Luckhaus (Werdervorstadt, Verkehrs-
insel Güstrower Str.)
• „Florale Harmonie“ von Raik 
Vicent (Großer Dreesch, Kreuzung 
Ludwigsluster Chaussee)
• „Vier Vasen“ von Nando Kallweit 
(Wüstmark, Pampower-/Schweriner 
Str.)
• „Callablüten“ von Nando Kall-
weit (Mueß, Mueßer Berg, Crivitzer 
Chaussee/Lomonossowstr.)

Laut Horn sind aufgrund von jah-
relangen Witterungseinflüssen und 
den damit verbundenen Schäden am 
Naturwerkstoff Holz sowie an den 
verarbeiteten Materialien dringende 

Spezialleistungen notwendig. „Diese 
umfassen Tischler- und Malerarbei-
ten sowie notwendige Nachbauten. 
Die Objekte werden in den kommen-
den Monaten nacheinander abge-
baut und jeweils für mehrere Wochen 
in Werkstätten saniert. Den Anfang 
machte die Skulptur „Callablüten“. 
Sie wurde bereits am 11. Juni 2024 
demontiert.“

Die erfahrene Firma Neumühler 
Bauhütte GmbH, spezialisiert auf 
die Restaurierung von Kunstobjekten 
und Denkmälern, wird die Sanie-
rungsarbeiten durchführen und dabei 
eng mit den Künstlern zusammen-
arbeiten. Die Arbeiten in den Werk-
stätten umfassen jeweils 4 bis 6 
Wochen. 
Die regelmäßige Inspektion aller 
städtischen Kunstobjekte erfolgt 
einmal jährlich durch den Eigenbe-
trieb Stadtwirtschaftliche Dienst-

leistungen (SDS). Die Ergebnisse 
werden in einer Prioritätenliste 
erfasst und in Abstimmung mit 
dem Kulturbüro bearbeitet. Das 
Gremium für Kunst im öffentlichen 
Raum, bestehend aus Vertretern 
verschiedener Fachdienste der Ver-
waltung, dem SDS sowie Exper-
ten aus Kunstgeschichte, Kultur-
management, Kunstvereinen und 
der Stadtgesellschaft, entscheidet 
über größere Sanierungsvorhaben.
Aufgrund der hohen Kosten und 
der speziellen handwerklichen 
Anforderungen können leider 
nicht alle erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen zeitnah umge-
setzt werden. Das Kulturbüro der 
Landeshauptstadt Schwerin hat 
derzeit rund 80 Kunstwerke auf 
städtischen Grünflächen, in Ver-
kehrsräumen, auf Plätzen, Gehwe-
gen, an Uferzonen und in Depots 
erfasst.

„Florales Wesen“ von Günter Luckhaus            ©  Landeshauptstadt Schwerin

Einkaufen beim Lichterbummel und im Advent
Die Landeshauptstadt hat auch für 
das Jahr 2024 die Öffnung von 
Läden in der Innenstadt an zwei 
Sonntagen genehmigt und dazu 
eine Allgemeinverfügung erlassen.

Danach können Gewerbetreibende 
in der Schweriner Innenstadt am 
Sonntag, den 20. Oktober 2024 im 
Rahmen des „Lichtertbummels“ und 
am Sonntag, den 1. Dezember 2024 
(erster Advent) ohne gesonderten 

Antrag von 13 bis 18 Uhr ihre 
Geschäfte öffnen. Die Allgemein-
verfügung ist auf schwerin.de zu 
finden.
„Die pauschale Genehmigung der 
Ladenöffnungen über eine Allge -
meinverfügung hat sich im letzten 
Jahr bewährt. Dieses unbürokra-
tische Verfahren entlastet die Ein-
zelhändler von individuellen Antrag-
stellungen, die zudem kostenpflich-
tig wären“, sagt der zuständige 

Beigeordnete, Silvio Horn. „Die 
Händler der Innenstadt haben nun 
Planungssicherheit.“

Hintergrund der Regelung ist das 
Öffnungszeitengesetz M-V (ÖffZG 
M-V), das den gewerblichen Verkauf 
an Sonn- und gesetzlichen Feier-
tagen ausschließt, jedoch an bis 
zu vier Sonntagen aus besonderem 
Anlass oder in besonderem öffentli-
chen Interesse ermöglicht. 

Noch zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2024 


